
Gemeinde Basthorst 
Der Bürgermeister 
 

 
 

An die Mitglieder 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
 

Einladung 

 
Ich lade Sie zu einer Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst ein. 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 12.09.2023, 19:30 Uhr 

Ort, Raum: Basthorst, Gasthof Hamester, Haupstraße 24 
 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der form- und fristgerechten 

Einladung, Feststellen der Beschlussfähigkeit 
 
 

 

2 Anträge auf Ergänzung/Änderung der Tagesordnung 
 
 

 

3 Anträge auf Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
 

 

4 Einwendungen zur Niederschrift über die Sitzung vom 03.07.2023 
 
 

 

5 Beschluss über die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 14.05.2023 
 
 

2023/007/061 

6 Bericht des Bürgermeisters 
 
 

 

7 Einwohnerfragestunde 
 
 

 

8 Neufassung der Hauptsatzung 
 
 

2023/007/063 

9 Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswasser-
beseitigung sowie Änderung der Gebührensatzungen 
 
 

2023/007/068 

10 Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Basthorst 
 
 

2023/007/066 

11 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2. Quartal 2023 
 
 

2023/007/064 

12 Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen: jährlicher 
Bericht 
 
 

2023/007/065 

 
Ausschluss der Öffentlichkeit 
 
 

 

 

Nichtöffentlicher Teil (voraussichtlich) 
 



13 Bauangelegenheiten 
 
 

 

14 Finanzangelegenheiten 
 
 

 

15 Personalangelegenheiten 
 
 

 

16 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

 

 

Öffentlicher Teil 
 
17 Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüs-

se 
 
 

 

18 Anfragen und Mitteilungen 
 
 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Matthias Hamester 



Gemeinde Basthorst 
2023/007/061 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Beschluss über die Gültigkeit der Gemeindewahl vom 
14.05.2023 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Hauptamt 
Datum 

11.07.2023 
Bearbeitung: 

Stella Marie Höltig 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Entscheidung)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 Die Gemeindewahl vom 14.05.2023 wird gemäß § 39 Gemeinde und Kreiswahlgesetz (GKWG) für 
gültig erklärt. 

 
Sachverhalt 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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Gemeinde Basthorst 
2023/007/063 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Neufassung der Hauptsatzung 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Hauptamt 
Datum 

27.07.2023 
Bearbeitung: 

Stella Marie Höltig 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Entscheidung) 12.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
  

 
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage 1 aufgeführte Neufassung der Hauptsatzung. 

 
Sachverhalt 
Die verschiedenen Änderungen der Kommunalverfassung in den vergangenen Jahren haben Einfluss 
auf die Hauptsatzungen der Gemeinden genommen. Aus diesem Grund hat das Innenministerium 
des Landes Schleswig-Holstein nun endlich die Satzungsmuster für die Hauptsatzungen der 
Gemeinden, Kreise und Ämter veröffentlicht. Nach Vorgaben durch das Land sind die 
entsprechenden Satzungsänderungen bzw. Neufassungen bis zum 30.09.2023 vorzunehmen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Anlage/n 

1 Basthorst Hauptsatzung Entwurf (öffentlich) 
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H a u p t s a t z u n g 
 

der Gemeinde Basthorst, Kreis Herzogtum Lauenburg 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss 

der Gemeindevertretung vom 12.09.2023 und mit Genehmigung des Landrats des 

Kreises Herzogtum Lauenburg folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Basthorst er-

lassen: 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 

 
1) Das Wappen der Gemeinde Basthorst zeigt in Rot einen goldenen Schrägbalken, 

belegt mit einem grünen Rautenkranz. Oben ein silberner Pferdekopf, unten eine 

silberne Lilie. 

 

2) Die Gemeindeflagge zeigt zwischen einem vorderen und einem hinteren gelben 

Randstreifen von jeweils der Hälfte des Lieks und des fliegenden Endes das Ge-

meindewappen ohne Schild in flaggengerechter Tingierung. 

 

3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift "Gemeinde Bast-

horst, Kreis Herzogtum Lauenburg". 

 

4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Zustimmung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 
Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 
Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren Not-

situationen können Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse oder der Bei-

räte als Videokonferenz durchgeführt werden. 

 

§ 3 

Bürgermeisterin, Bürgermeister 

 

1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
2) Sie oder er entscheidet ferner über 
 

a. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 €,  
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b. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher An-

sprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, so-

weit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschritten wird, 

 

c. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestel-

lung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirt-

schaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 1.000,00 € nicht überschrit-

ten wird, 

 

d. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes einen Betrag von 2.500,00 € nicht übersteigt, 

 

e. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 2.500,00 € 

nicht übersteigt, 

 

f. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 2.500,00 € 

nicht übersteigt, 

 

g. Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zu-

wendungen bis zu einem Wert von 1.000,00 €, 

 

h. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 2.500,00 €, 

 

i. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

2.500,00€, 

 

j. Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuch und 

der Landesbauordnung, 

 

a. Stellungnahme zur Fachplanung anderer Behörden oder Gemeinden, soweit 

dieser nicht der Gemeindevertretung gemäß § 28 Satz 1 Nr. 5 GO vorbehalten 

ist und der Planung nicht ein besonderes öffentliches Interesse vorliegt. 

 

§ 4 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Schwarzenbek-Land kann an den Sit-

zungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch 

für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung 

sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 

ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 
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2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in fol-

genden Aufgabenbereichen tätig: 

• Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindever-

tretung, 

• Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z. 

B. auch bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 

• Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 

Gemeinde, 

• Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

• Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrie-

ben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

 

3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu be-

teiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 

Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Aus-

künfte zu erteilen. 

 

4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlich-

keitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 5 
Strändige Ausschüsse 

 
1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Absatz 1 GO werden gebildet: 

 

a)   Finanzausschuss 
 

 Zusammensetzung:   9 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter  
 
 Aufgaben:  Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten,  
       Steuern 
 

b) Bau- und Wegeausschuss 
 
 Zusammensetzung:    3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 
 
 Aufgaben:    Bauwesen, Wegebauwesen,  
        Wohnungswesen 
 

c) Ausschuss für Umwelt und Gesundheit 
 
 Zusammensetzung: 3 Gemeindevertreterinnen oder Gemeinde-

vertreter 
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 Aufgaben:   Umweltschutz, Naturschutz,  
      Landschaftspflege, Gesundheitswesen 
 
 

d) Ausschuss für Soziales und Kultur 
 
 Zusammensetzung:   3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter  
        1 Bürgerinnen oder Bürger, die der  
        Gemeindevertretung angehören können 
 
 Aufgaben:    Sozialwesen, Kulturangelegenheiten 
 

e) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 
 
 Zusammensetzung:   3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 
 
 Aufgaben:    Prüfung der Jahresrechnung 
 
In den Ausschuss zu d) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die 
der Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter im Ausschuss nicht erreichen. 
 
2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der Gemeindevertre-

tung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Aus-
schüssen bestellt. 
 

3) Für die Ausschussmitglieder werden pro Ausschuss 2 Vertreterinnen oder Vertreter 
gewählt. Die Reihenfolge der Verteilung erfolgt gemäß der Reihenfolge der Wahl. 

 

4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Absatz 1 und 
      2 GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 
 
5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Absatz 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mit-
gliedern der Gemeindevertretung übertragen. 

 

§ 6 

Gemeindevertretung  

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen Entschei-

dungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf 

ständige Ausschüsse übertragen hat. 

 

§ 7 

Einwohnerversammlung 

 

1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 
Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die 
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Einwohnerversammlung kann auch auf Teile des Gemeindegebietes beschränkt 
durchgeführt werden. 
 

2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Ein-
wohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 50 % der anwesenden 
Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.    

 

3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die Einwohnerversamm-
lung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 5 Minuten je Rednerin oder Redner 
beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchführung der Einwohnerver-
sammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus. 

 

4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der Einwohnerver-
sammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erör-
terung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu ertei-
len. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen 
abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich 
festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindes-
tens 51% der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. 
Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangele-
genheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 

5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-
schrift soll mindestens enthalten: 

 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung wa-

ren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, 

und 

5. das Ergebnis der Abstimmung. 

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 
 
6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindever-

tretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung 
vorgelegt werden. 

 

§ 8 
Verträge nach § 29 Absatz 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Absatz 3 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen Ge-
meindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
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Ausschüsse nach § 46 Absatz 3 GO oder die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 
beteiligt sind, die keinen öffentlichen Auftrag im Sinne des geltenden Vergaberechtes 
zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 1.000,00 €, bei wie-
derkehrenden Leistungen von monatlich 100,00 €, halten. Verträge, die die Vergabe 
eines öffentlichen Auftrages zum Gegenstand haben, sind ohne Zustimmung der Ge-
meindevertretung rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des 
für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert 
den Betrag von 1.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 100,00 
€ im Monat, nicht übersteigt. Erfolgt die Auftragsvergabe unter den Voraussetzungen 
des Satzes 2 im Wege der Verhandlungsvergabe oder im Wege des Direktauftrages, 
ist der Vertrag ohne Beteiligung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn der 
Auftragswert den Betrag von 1.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen einen Be-
trag in Höhe von 250,00 € im Monat, nicht übersteigt. 
 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen 

 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 5.000,00 €, bei wiederkehren-
den Leistungen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn 
sie nicht den Formvorschriften des § 51 Absatz 2 und 3 der Gemeindeordnung 
entsprechen. 
 

§ 10 
Veröffentlichungen 

 
1) Satzungen der Gemeinde werden durch Bereitstellung auf der Internetseite 

www.amt-schwarzenbek-land.de bekanntgemacht.  
 

2) Jede Person kann sich Satzungen kostenpflichtig zusenden lassen. Textfassun-
gen werden im Amt Schwarzenbek-Land, Gülzower Straße 1, 21493 Schwarzen-
bek zur Mitnahme bereitgehalten. 

 

3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 
in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 

 

4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen  
ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

5)  Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Ge-
meinde werden in der Zeitung Lübecker Nachrichten bekannt gemacht. Der Inhalt 
wird zusätzlich unter der Adresse nach Absatz 1 ins Internet eingestellt und über 
das zentrale Internetportal des Landes auf www.schleswig-holstein.de/bauleitpla-
nung zugänglich gemacht. 

 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Hauptsatzung vom 09.02.2015, außer Kraft. 
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Die Genehmigung nach § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung 
des Landrats des Kreises Herzogtum Lauenburg vom xx.xx.2023 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Basthorst, den........................ 
 
.......................................................... 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Ausgehängt am:        ___________________     (Siegel)    _____________________________ 
                                 - Bürgermeister -   
 
Abzunehmen am:  ___________________ 
 
 
Abgenommen am: ___________________     (Siegel)    _____________________________ 
                          - Bürgermeister- 
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Gemeinde Basthorst 
2023/007/068 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Gebührenkalkulation für die Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung sowie Änderung der 

Gebührensatzungen 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Finanzen 
Datum 

30.08.2023 
Bearbeitung: 

Christin Ischdonat 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Entscheidung) 12.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt: 

a) Kalkulation der Gebühren: 
Die Gemeindevertretung stimmt der vorliegenden Kalkulation mit den darin 
getroffenen Prognosen, Annahmen und Leitentscheidungen für die Schmutzwasser- 
und Niederschlagswasserbeseitigung vollinhaltlich zu. 

b) Gebührensatzung:  
Die Gemeindevertretung beschließt die als Anlagen __ und __ beigefügte 14. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für die zentrale 
Schmutzwasserbeseitigung und 14. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Abgaben für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung. 
(Anpassung Schmutzwasser auf 1,87 EUR/m³ ab dem 01.10.2023, 
Niederschlagswasser auf 0,59 EUR/m² ab dem 01.10.2023) 

 
Sachverhalt 
Nach den bestehenden Rechtsvorschriften sind die Abgaben für die zentrale Schmutz- und  
Niederschlagswasserbeseitigung jährlich zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
  
Begründung der Gebührenanpassung für die Schmutzwasserbeseitigung: 

- Berücksichtigung der jährlichen Über- bzw. Unterdeckung: In der aktuellen 
Kalkulation sind Unterdeckungen in Höhe von 2.446,22 EUR berücksichtigt. Im 
Vorjahr lag diese Unterdeckung noch bei ca. 4.500 EUR.  

- Die laufenden Kosten erfahren eine Senkung um ca. 4.700 EUR. Die Stromkosten 
haben sich leicht relativiert, sodass wir den Ansatz absenken können. 

  
Im Ergebnis wirken sich die beiden vorgenannten Punkte mit einer Senkung um 37 Cent auf 
die Schmutzwassergebühr aus, sodass die Gebühr für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 
zum 30.09.2024 auf 1,87 EUR je Kubikmeter angepasst werden muss. Die Grundgebühr 
bleibt gleich. (vgl. Seite 29). Im Vorjahr mussten die Gebühren noch um 52 Cent erhöht 
werden.  
  
Für einen Drei-Personen-Haushalt wirkt sich diese Änderung mit einer Einsparung in Höhe 
von 44,40 EUR im Jahr aus (3,70 EUR monatlich, 1,23 EUR monatlich pro Person). 
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Begründung der Gebührenanpassung für die Niederschlagswasserbeseitigung: 
- Berücksichtigung der jährlichen Über- bzw. Unterdeckung: In der aktuellen 

Kalkulation sind Unterdeckungen in Höhe von 1.323,43 EUR berücksichtigt. Im 
Vorjahr wurde noch eine Unterdeckung berücksichtigt in Höhe von ca. 3.200 EUR.  

- Die laufenden Kosten erfahren ebenfalls eine Senkung um ca. 3.500 EUR. 
  
Im Ergebnis wirken sich die vorgenannten Punkte ebenfalls mit einer Senkung um 13 Cent 
auf die Niederschlagswassergebühr aus, sodass die Gebühr für den Zeitraum vom 
01.10.2023 bis zum 30.09.2024 auf 0,59 EUR je Quadratmeter angepasst werden muss. 
(vgl. Seite 32). Im Vorjahr mussten die Gebühren um 20 Cent erhöht werden. 
  
 
Finanzielle Auswirkungen 
siehe Anlagen 
 
Anlage/n 

1 BASTHORST NK21-22 - VK23-24_Endfassung Auszug 08.08.2023 (öffentlich) 
 

2 14.  Änderung Beitrags- und Gebührensatzung Schmutzwasser (öffentlich) 
 

3 14. Änderung Beitrags- und Gebührensatzung Niederschlagswasser (öffentlich) 
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Gemeinde 
 

Basthorst 
 
 
 

Kalkulation der Gebührensätze 
 

für die zentrale Schmutz- und 
Niederschlagswasserbeseitigung als 
Vorschau für den Erhebungszeitraum 

vom 01.10.2023 bis 30.09.2024 
und Betriebsabrechnung zur 
Ermittlung von Kostenüber-/ 
Kostenunterdeckungen für 

den Erhebungszeitraum 
vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022 

 
Endfassung 

 
Stand: August 2023 
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COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH

1. Ermittlung der laufenden Kosten

(vgl. Anlage 1 Ziffer 1 und 2) Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

Laufende Ausgaben - BAB 2021 27.696,12 € 20.772,09 € 6.924,03 €
Schmutzwasserbeseitigung

Laufende Ausgaben - BAB 2022 25.086,70 € 18.815,03 € 6.271,67 €
Schmutzwasserbeseitigung

abzüglich

Laufende Einnahmen - BAB 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Schmutzwasserbeseitigung

Laufende Einnahmen - BAB 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Schmutzwasserbeseitigung

zuzüglich

Kosten für die Erstellung der
Gebührenkalkulationen für die
Schmutzwasserbeseitigung
- Kosten der Gebührenvorschau 624,75 € 156,19 € 468,56 €
- Kosten der Betriebsabrechnung 743,75 € 185,94 € 557,81 €

Summen 54.151,32 € 20.772,09 € 7.266,16 € 19.841,40 € 6.271,67 €

B) Betriebsabrechnung zur Ermittlung von Kostenüber- bzw.
Kostenunterdeckungen für die zentrale

Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode

für den Zeitraum 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

Kalkulationsteil Seite 20 08.08.2023
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COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH

2. Ermittlung der kalkulatorischen Kosten

(vgl. Anlage 2 Ziffer 2 und 3) Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

(vgl. Anlage 2 Ziffer 5 und 6) zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

Abschreibungen SW-Beseitigung 16.964,71 € 12.723,54 € 4.241,17 €
im Jahr 2021

Verzinsung SW-Beseitigung -1.577,51 € -1.183,13 € -394,38 €
im Jahr 2021

Abschreibungen SW-Beseitigung 16.783,83 € 12.587,87 € 4.195,96 €
im Jahr 2022

Verzinsung SW-Beseitigung -902,29 € -676,72 € -225,57 €
im Jahr 2022

Summen 31.268,74 € 11.540,41 € 3.846,79 € 11.911,15 € 3.970,39 €

3. Ausgleich von Über-/Unterdeckungsbeträgen aus Vorjahren

Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

(vgl. Gebührenvorauskalkulation)

Ausgleich des noch nicht ausgeglichenen 
Unterdeckungsbetrags
aus dem Kalkulationszeitraum vom 652,28 € 489,21 € 163,07 €
01.10.2018 bis zum 30.09.2019

Ausgleich des Unterdeckungsbetrags -7,97 € -5,98 € -1,99 €
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Summen 644,31 € 489,21 € 163,07 € -5,98 € -1,99 €

Kalkulationsperiode

davon für den Zeitraum

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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4. Kläranlagenkapazitätsuntersuchung

(lt. Mitteilung der Verwaltung vom 27.07.2023)

Gesamtkapazität der Klärteichanlage: 950 EW

abzüglich

an die Kläranlage angeschlossene Einwohnerwerte: 44,21% -420 EW

Reservekapazität für Spitzenauslastungszeiten 20,00% -190 EW
(maximal 20% der Gesamtkapazität gem. Rechtsprechung des OVG Lüneburg)

verbleibende Kapazitäten 35,79% 340 EW

Ergebnis: Es werden keine Klärteichanlagenkostenanteile aufgrund von Überkapazitätsanteilen abgegrenzt, da die Kläranlage aufgrund
landesrechtlicher Vorgaben von zunächst 600 EW auf 950 EW erweitert werden musste, um weiterhin eine Einleiterlaubnis in das 
Vorflutgewässer zu erhalten.

5. Ermittlung des Deckungsbedarfs und des Über-/Unterdeckungsbetrags der Kalkulationsperiode

01.10.2021 bis 01.01.2022 bis Gesamt für
zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 die

Kalkulations-
periode

Laufende Kosten (vgl. Ziffer 1) 7.266,16 € 19.841,40 €

Kalkulatorische Kosten (vgl. Ziffer 2) 3.846,79 € 11.911,15 €

Ausgleich Über-/Unterdeckungs- (vgl. Ziffer 3) 163,07 € -5,98 €
beträge aus Vorjahren

Deckungsbedarf für die Kalkulationsperiode 11.276,02 € 31.746,57 € 43.022,59 €
01.10.2021 bis 30.09.2022

abzüglich

Einnahmen Benutzungsgebühren (Grund- und Verbrauchsgebühr) (vgl. Anlage 7) -41.785,44 €

Ergebnis der Betriebsabrechnung für die Unterdeckung -1.237,15 €
Schmutzwasserbeseitigung 01.10.2021 - 30.09.2022

Kalkulationsperiode
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1. Ermittlung der laufenden Kosten

(vgl. Anlage 1 Ziffer 1 und 2) Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

Laufende Ausgaben - BAB 2021 18.283,19 € 13.712,39 € 4.570,80 €
Niederschlagswasserbeseitigung

Laufende Ausgaben - BAB 2022 14.299,26 € 10.724,45 € 3.574,82 €
Niederschlagswasserbeseitigung

abzüglich

Laufende Einnahmen - BAB 2021 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung

Laufende Einnahmen - BAB 2022 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung

zuzüglich

Kosten für die Erstellung der
Gebührenkalkulationen für die
Niederschlagswasserbeseitigung
- Kosten der Gebührenvorschau 624,75 € 156,19 € 468,56 €
- Kosten der Betriebsabrechnung 743,75 € 185,94 € 557,81 €

Summen 33.950,95 € 13.712,39 € 4.912,93 € 11.750,82 € 3.574,82 €

C) Betriebsabrechnung zur Ermittlung von Kostenüber- bzw.
Kostenunterdeckungen für die zentrale

Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst
für den Zeitraum 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode

Kalkulationsteil Seite 23 08.08.2023

TOP 9



COMUNA Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH

2. Ermittlung der kalkulatorischen Kosten

(vgl. Anlage 2 Ziffer 2 und 3) Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

(vgl. Anlage 2 Ziffer 5 und 6) zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

Abschreibungen NW-Beseitigung 9.791,52 € 7.343,64 € 2.447,88 €
im Jahr 2021

Verzinsung NW-Beseitigung -852,81 € -639,61 € -213,20 €
im Jahr 2021

Abschreibungen NW-Beseitigung 9.302,00 € 6.976,50 € 2.325,50 €
im Jahr 2022

Verzinsung NW-Beseitigung -519,96 € -389,97 € -129,99 €
im Jahr 2022

Summen 17.720,75 € 6.704,03 € 2.234,68 € 6.586,53 € 2.195,51 €

3. Ausgleich von Über-/Unterdeckungsbeträgen aus Vorjahren

Gesamtsumme
01.01.2021 bis 01.10.2021 bis 01.01.2022 bis 01.10.2022 bis

zum 30.09.2021 zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 zum 31.12.2022

75% 25% 75% 25%

(vgl. Gebührenvorauskalkulation)

Ausgleich des noch nicht ausgeglichenen -2.136,86 € -1.602,65 € -534,21 €
Überdeckungsbetrags
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2018 bis zum 30.09.2019

Ausgleich des Überdeckungsbetrags -419,78 € -314,83 € -104,95 €
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2019 bis zum 30.09.2020

Summen -2.556,64 € -1.602,65 € -534,21 € -314,83 € -104,95 €

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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4. Ermittlung des Deckungsbedarfs und des Über-/Unterdeckungsbetrags der Kalkulationsperiode

01.10.2021 bis 01.01.2022 bis Gesamt für
zum 31.12.2021 zum 30.09.2022 die

Kalkulations-
periode

Laufende Kosten (vgl. Ziffer 1) 4.912,93 € 11.750,82 € 16.663,75 €

Kalkulatorische Kosten (vgl. Ziffer 2) 2.234,68 € 6.586,53 € 8.821,21 €

Ausgleich Über-/Unterdeckungs- (vgl. Ziffer 4) -534,21 € -314,83 € -849,04 €
beträge aus Vorjahren

Deckungsbedarf für die Kalkulationsperiode 6.613,40 € 18.022,52 € 24.635,92 €
01.10.2021 bis 30.09.2022

abzüglich

Einnahmen Benutzungsgebühren (vgl. Anlage 7) -24.350,30 €

Ergebnis der Betriebsabrechnung für die Unterdeckung -285,62 €
Niederschlagswasserbeseitigung 01.10.2021 - 30.09.2022

Kalkulationsperiode
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1. Ermittlung der laufenden Kosten

(vgl. Anlage 1 Ziffern 3 und 4) Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

Laufende Ausgaben - BAB 2023 29.000,46 € 21.750,35 € 7.250,11 €
Schmutzwasserbeseitigung

Laufende Ausgaben - BAB 2024 26.811,25 € 20.108,44 € 6.702,81 €
Schmutzwasserbeseitigung

abzüglich

Laufende Einnahmen - BAB 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Schmutzwasserbeseitigung

Laufende Einnahmen - BAB 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Schmutzwasserbeseitigung

zuzüglich

Kosten für die Erstellung der
Gebührenkalkulationen für die
Schmutzwasserbeseitigung
- Kosten der Gebührenvorschau 624,75 € 156,19 € 468,56 €
- Kosten der Betriebsabrechnung 743,75 € 185,94 € 557,81 €

Summen 57.180,21 € 21.750,35 € 7.592,24 € 21.134,81 € 6.702,81 €

D) Gebührenvorausberechnung für die zentrale
Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst

für den Zeitraum 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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2. Ermittlung der kalkulatorischen Kosten

(vgl. Anlage 2 Ziffern 8 und 9) Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

(vgl. Anlage 2 Ziffern 11 und 12) zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

Abschreibungen SW-Beseitigung 13.024,40 € 9.768,30 € 3.256,10 €
im Jahr 2023

Verzinsung SW-Beseitigung -301,33 € -226,00 € -75,33 €
im Jahr 2023

Abschreibungen SW-Beseitigung 12.852,91 € 9.639,68 € 3.213,23 €
im Jahr 2024

Verzinsung SW-Beseitigung -320,73 € -240,55 € -80,18 €
im Jahr 2024

Summen 25.255,25 € 9.542,30 € 3.180,77 € 9.399,13 € 3.133,05 €

3. Ausgleich von Über-/Unterdeckungsbeträgen aus Vorjahren

Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

(vgl. Betriebsabrechnungen)

Ausgleich des noch nicht ausgeglichenen 
Unterdeckungsbetrags
aus dem Kalkulationszeitraum vom 6.073,45 € 4.555,09 € 1.518,36 €
01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Ausgleich des Unterdeckungsbetrags 1.237,15 € 927,86 € 309,29 €
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2021 bis zum 30.09.2022

Summen 7.310,60 € 4.555,09 € 1.518,36 € 927,86 € 309,29 €

Kalkulationsperiode

davon für den Zeitraum

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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4. Kläranlagenkapazitätsuntersuchung

(lt. Mitteilung der Verwaltung vom 27.07.2023)

Gesamtkapazität der Klärteichanlage: 950 EW

abzüglich

an die Kläranlage angeschlossene Einwohnerwerte: 44,21% -420 EW

Reservekapazität für Spitzenauslastungszeiten 20,00% -190 EW
(maximal 20% der Gesamtkapazität gem. Rechtsprechung des OVG Lüneburg)

verbleibende Kapazitäten 35,79% 340 EW

Ergebnis: Es werden keine Klärteichanlagenkostenanteile aufgrund von Überkapazitätsanteilen abgegrenzt, da die Kläranlage aufgrund
landesrechtlicher Vorgaben von zunächst 600 EW auf 950 EW erweitert werden musste, um weiterhin eine Einleiterlaubnis in das 
Vorflutgewässer zu erhalten.

5. Ermittlung des Deckungsbedarfs und des kostendeckenden Gebührensatzes ohne Grundgebührenerhebung
    (nachrichtlich: Abgabensatzung weist Grundgebührenerhebung aus)

01.10.2023 bis 01.01.2024 bis Gesamt für
zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 die

Kalkulations-
periode

Laufende Kosten (vgl. Ziffer 1) 7.592,24 € 21.134,81 €

Kalkulatorische Kosten (vgl. Ziffer 2) 3.180,77 € 9.399,13 €

Ausgleich Unter-/Überdeckungs- (vgl. Ziffer 3) 1.518,36 € 927,86 €
beträge aus Vorjahren

Deckungsbedarf für die Kalkulationsperiode 12.291,37 € 31.461,80 € 43.753,17 €
ab 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

dividiert durch die

voraussichtlichen Leistungseinheiten 22.500 m³
(Mitteilung der Verwaltung vom 27.06.2023)

kostendeckender Gebührensatz für die Schmutzwasserbeseitigung 1,94 € / m³
für die Kalkulationsperiode 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

nachrichtlich:

ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der anteiligen Über-/Unterdeckungsbeträge aus Vorjahren 1,83 € / m³

Kalkulationsperiode
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6. Ermittlung des Deckungsbedarfs und des kostendeckenden Gebührensatzes inkl. Grundgebührenerhebung

Deckungsbedarf gesamt 43.753,17 €

davon kalkulatorische Kosten 12.579,90 €

davon sollen über die Grundgebühr gedeckt werden 1.510,20 € 12,00%

Ermittlung des voraussichtlichen 
Grundgebührenaufkommens:

Durchflussmenge Qn 
in m³/h             (Q3 

m³/h)

voraussichtliche 
Anzahl der 

Wasserzähler
Preis/Monat in € Preis/Jahr in €

voraussichtliches 
Grundgebühren-     

aufkommen

1,5 (2,5) 0 0,45 € 5,40 € 0,00 €
2,5 (4) 163 0,75 € 9,00 € 1.467,00 €
6 (10) 2 1,80 € 21,60 € 43,20 €

Summe des Deckungsbedarfes für die Grundgebühr 1.510,20 €

Ermittlung der Verbrauchsgebühr bei gleichzeitiger Grundgebührenerhebung:

Deckungsbedarfsanteil der Verbrauchsgebühr 42.242,97 €

dividiert durch die

voraussichtlichen Leistungseinheiten 22.500 m³
(vgl. Ziffer 5)

kostendeckender Verbrauchsgebührensatz 1,87 € / m³
bei gleichzeitiger Grundgebührenerhebung

nachrichtlich:
ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der anteiligen 1,76 € / m³

Über-/Unterdeckungsbetrags aus Vorjahren
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1. Ermittlung der laufenden Kosten

(vgl. Anlage 1 Ziffern 3 und 4) Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

Laufende Ausgaben - BAB 2023 18.922,59 € 14.191,94 € 4.730,65 €
Niederschlagswasserbeseitigung

Laufende Ausgaben - BAB 2024 17.475,89 € 13.106,92 € 4.368,97 €
Niederschlagswasserbeseitigung

abzüglich

Laufende Einnahmen - BAB 2023 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung

Laufende Einnahmen - BAB 2024 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Niederschlagswasserbeseitigung

zuzüglich

Kosten für die Erstellung der
Gebührenkalkulationen für die
Schmutzwasserbeseitigung
- Kosten der Gebührenvorschau 624,75 € 156,19 € 468,56 €
- Kosten der Betriebsabrechnung 743,75 € 185,94 € 557,81 €

Summen 37.766,98 € 14.191,94 € 5.072,78 € 14.133,29 € 4.368,97 €

E) Gebührenvorausberechnung für die zentrale
Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke der Gemeinde Basthorst

für den Zeitraum 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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2. Ermittlung der kalkulatorischen Kosten

(vgl. Anlage 2 Ziffern 8 und 9) Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

(vgl. Anlage 2 Ziffern 11 und 12) zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

Abschreibungen NW-Beseitigung 7.690,70 € 5.768,03 € 1.922,67 €
im Jahr 2023

Verzinsung NW-Beseitigung -166,47 € -124,85 € -41,62 €
im Jahr 2023

Abschreibungen NW-Beseitigung 7.604,97 € 5.703,73 € 1.901,24 €
im Jahr 2024

Verzinsung NW-Beseitigung -177,94 € -133,46 € -44,48 €
im Jahr 2024

Summen 14.951,26 € 5.643,18 € 1.881,05 € 5.570,27 € 1.856,76 €

3. Ausgleich von Über-/Unterdeckungsbeträgen aus Vorjahren

Gesamtsumme
01.01.2023 bis 01.10.2023 bis 01.01.2024 bis 01.10.2024 bis

zum 30.09.2023 zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 zum 31.12.2024

75% 25% 75% 25%

(vgl. Betriebsabrechnungen)

Ausgleich des noch nicht ausgeglichenen 4.436,88 € 3.327,66 € 1.109,22 €
Unterdeckungsbetrags
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Ausgleich des Unterdeckungsbetrags 285,62 € 214,21 € 71,41 €
aus dem Kalkulationszeitraum vom
01.10.2021 bis zum 30.09.2022

Summen 4.722,50 € 3.327,66 € 1.109,22 € 214,21 € 71,41 €

Kalkulationsperiode

davon für den Zeitraum

davon für den Zeitraum

Kalkulationsperiode
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4. Ermittlung des Deckungsbedarfs und des kostendeckenden Gebührensatzes

01.10.2023 bis 01.01.2024 bis Gesamt für
zum 31.12.2023 zum 30.09.2024 die

Kalkulations-
periode

Laufende Kosten (vgl. Ziffer 1) 5.072,78 € 14.133,29 €

Kalkulatorische Kosten (vgl. Ziffer 2) 1.881,05 € 5.570,27 €

Ausgleich Unter-/Überdeckungs- (vgl. Ziffer 3) 1.109,22 € 214,21 €
beträge aus Vorjahren

Deckungsbedarf für die Kalkulationsperiode 8.063,05 € 19.917,77 € 27.980,82 €
ab 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

dividiert durch die

voraussichtlichen Leistungseinheiten 46.800 m²
(Mitteilung der Verwaltung vom 27.06.2023)

kostendeckender Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung 0,59 € / m²
für die Kalkulationsperiode 01.10.2023 bis zum 30.09.2024

nachrichtlich:

ohne Berücksichtigung des Ausgleichs der anteiligen Über-/Unterdeckungsbeträge aus Vorjahren 0,56 € / m²

Kalkulationsperiode
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14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgrund der §§ 4, 27 und 28 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBL. 2003, Seite 57) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.07.2023 (GVOBL. 2023, Seite 308) und der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBL. 2005, Seite 27) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBL. 
2022, Seite 564) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengeset-
zes in der Fassung vom 13.11.2019 (verkündet als Art. 2 des Gesetzes zum Neuerlass des Was-
sergesetzes und zur Änderung anderer wasserrechtlicher Vorschriften GVOBL. 2019, Seite 425) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst vom 
12.09.2023 folgende 14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Schmutzwasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst erlassen: 
 
 

I. Änderungen     
 

 
  b)   § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 13 
Schmutzwassergebühr 

 
 1. Die Schmutzwassergebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die     

öffentliche Schmutzwasserbeseitigungsanlage gelangt. 
  Sie beträgt 1,87 Euro je cbm Schmutzwasser. 
 
 
 
II.   Inkrafttreten 
 
  Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft.  
 
 
        
Basthorst, den    
 

      (Siegel) 

 
 
_______________________________ 
                  - Bürgermeister -   

 
 
 
Ausgehängt am:         ___________________   (Siegel)    ______________________________ 
                                - Bürgermeister -   

 
Abzunehmen am:  ___________________           
 
 

Abgenommen am: ___________________   (Siegel)    _____________________________ 
                                   - Bürgermeister - 
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14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben 
für die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung  

der Gemeinde Basthorst   
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
Aufgrund der §§ 4, 27 und 28 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28.02.2003 (GVOBL. 2003, Seite 57) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14.07.2023 (GVOBL. 2023, Seite 308) und der §§ 1, 2, 6, 8, 9 und 9a des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBL. 2005, Seite 27) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBL. 
2022, Seite 564) und der §§ 1 und 2 des Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengeset-
zes in der Fassung vom 13.11.2019 (verkündet als Art. 2 des Gesetzes zum Neuerlass des Was-
sergesetzes und zur Änderung anderer wasserrechtlicher Vorschriften GVOBL. 2019, Seite 425) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst vom 
12.09.2023 folgende 14. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Abgaben für 
die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung der Gemeinde Basthorst erlassen: 
 
 
 
I.  Änderungen     
 
 § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 

"3.  Sie beträgt 0,59 Euro je m² gebührenpflichtiger Grundstücksfläche." 
 
 
 
II.   Inkrafttreten 
 
  Diese Satzung tritt am 01.10.2023 in Kraft.  
 
 
 
        
Basthorst, den  
 

     (Siegel) 

 
 
_______________________________ 
                  - Bürgermeister -   

 
 
 
 
 
 
Ausgehängt am:         ___________________   (Siegel)   _____________________________ 
                               - Bürgermeister -   

 
Abzunehmen am:  ___________________ 
 
 
Abgenommen am: ___________________  (Siegel)    _____________________________ 
                                 - Bürgermeister - 
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Gemeinde Basthorst 
2023/007/066 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Basthorst 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Bürgerservice 
Datum 

14.08.2023 
Bearbeitung: 

Andrea Matzat 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Entscheidung) 12.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 Die Gemeindevertretung beschließt, der geänderten Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Basthorst 
zuzustimmen. 

 
Sachverhalt 
 Die Änderung der Durchführungsbestimmungen für die Mustersatzungen in Schleswig-Holstein zieht 
eine Änderung der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Basthorst nach sich, die durch die 
Gemeindevertretung bestätigt werden muss. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
Anlage/n 

1 Basthorst Freiw Feuerwehr Satzung (öffentlich) 
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Gemeinde Basthorst 
2023/007/064 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 2. 
Quartal 2023 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Finanzen 
Datum 

31.07.2023 
Bearbeitung: 

Mirac Elalmis 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Entscheidung) 12.09.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 Die Gemeindevertretung genehmigt die Haushaltsüberschreitungen des 2. Quartals 2023 

 
Sachverhalt 
 Die Gemeinde Basthorst hat in einigen Haushaltsstellen Mehrausgaben gegenüber den geplanten 
Ansätzen 2023 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 Siehe Anlagen  

 
Anlage/n 

1 HHÜ Basthorst 2. Quartal 2023 (vertraulich) 
 

2 Sachkontenliste Basthorst 2. Quartal 2023 (vertraulich) 
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Gemeinde Basthorst 
2023/007/065 
Beschlussvorlage 
öffentlich 
 

 

Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen: 
jährlicher Bericht 

Organisationseinheit: 

Fachbereich Finanzen 
Datum 

01.08.2023 
Bearbeitung: 

Mirac Elalmis 
 

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Gemeindevertretung der Gemeinde Basthorst 
(Kenntnisnahme)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 Die Gemeindevertretung nimmt den jährlichen Bericht über Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen zur Kenntnis. 

 
Sachverhalt 
Gemäß § 76, Abs. 4 S. 5 GO erstellt der Bürgermeister über die Annahme oder Vermittlung von 
Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen, die über 50,00 EUR hinausgehen, jährlich einen 
Bericht und leitet diesen der Gemeindevertretung zu. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 Einnahme siehe Anlage. 

 
Anlage/n 

1 Spendengeld Basthorst 2022 (vertraulich) 
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